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Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen 
vom 4. September 1831 
 

§ 32 
Jedem Landeseinwohner wird völlige Gewissensfreiheit und in der bisherigen oder der 
künftig gesetzlich festzusetzenden Maße Schutz in der Gottesverehrung seines 
Glaubens gewährt.   
 

§ 33 
Die Mitglieder der im Königreiche aufgenommenen christlichen Kirchengesellschaften 
genießen gleiche bürgerliche und politische Rechte. Alle andere Glaubensgenossen 
haben an den staatsbürgerlichen Rechten nur in der Maße einen Antheil, wie ihnen 
derselbe vermöge besonderer Gesetze zukommt.   
 

§ 41 
(1) Es bestehen die Ministerial-Departements der Justiz, der Finanzen, des Innern, des 
Krieges, des Cultus und der auswärtigen Angelegenheiten, deren Vorstände den 
Ständen verantwortlich sind.   
(2) Diese Vorstände bilden das Gesammt-Ministerium, als die oberste collegiale 
Staatsbehörde.   
(3) Auf den Vorstand des Ministerii des Cultus, welcher stets der evangelischen 
Confession zugethan seyn muß, in Gemeinschaft mit wenigstens zwei andern 
Mitgliedern des Gesammt-Ministerii derselben Confession, geht der bisherige Auftrag in 
Evangelicis über. Zu seinem Wirkungskreis gehören die in § 57 bezeichneten 
Angelegenheiten aller Confessionen.   
(4) Es kann ein Staatsrath gebildet werden, zu welchem außer den Vorständen der 
Ministerial-Departements, diejenigen Personen gezogen werden, welche der König 
geeignet findet.   
 

VI. Von den Kirchen, Unterrichtsanstalten und milden Stiftungen 
§ 56 

(1) Nur den im Königreiche aufgenommenen oder künftig mittelst besondern Gesetzes 
aufzunehmenden christlichen Confessionen steht die freie öffentliche Religionsübung 
zu.   
(2) Es dürfen weder neue Klöster errichtet, noch Jesuiten oder irgend ein anderer 
geistlicher Orden jemals im Lande aufgenommen werden.   
 

§ 57 
(1) Der König übt die Staatsgewalt über die Kirchen (jus circa sacra), die Aufsicht und 
das Schutzrecht über dieselben nach den diesfallsigen gesetzlichen Bestimmungen 
aus, und es sind daher namentlich auch die geistlichen Behörden aller Confessionen 
der Oberaufsicht des Ministeriums des Cultus untergeordnet.   
(2) Die Anordnungen im Betreff der innern kirchlichen Angelegenheiten bleiben der 
besondern Kirchenverfassung einer jeden Confession überlassen. Insbesondere wird 
die landesherrliche Kirchengewalt (jus episcopale) über die evangelischen 
Glaubensgenossen, so lange der König einer andern Confession zugethan ist, von der 
in § 41 bezeichneten   
(3) Ministerialbehörde ferner in der zeitherigen Maße ausgeübt.   
 

§ 58 
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Beschwerden über Mißbrauch der kirchlichen Gewalt können auch bis zu der obersten 
weltlichen Staatsbehörde gebracht werden.   
 

§ 59 
Die Kirchen und Schulen und deren Diener sind in ihren bürgerlichen Beziehungen und 
Handlungen den Gesetzen des Staats unterworfen.   
 

§ 60 
Alle Stiftungen ohne Ausnahme, sie mögen für den Cultus, den Unterricht oder die 
Wohlthätigkeit bestimmt seyn, stehen unter dem besondern Schutze des Staats, und 
das Vermögen oder Einkommen derselben darf unter keinem Vorwande zum 
Staatsvermögen eingezogen oder für andere als die stiftungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Nur in dem Falle, wo der stiftungsmäßige Zweck nicht mehr zu 
erreichen steht, darf eine Verwendung zu andern ähnlichen Zwecken mit Zustimmung 
der Betheiligten und, in sofern allgemeine Landesanstalten in Betracht kommen, mit 
Bewilligung der Stände erfolgen.  
 


